
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2016/11/22 5Ob113/16b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.2016

Norm

MRG §6 Abs2

1. MRG § 6 heute

2. MRG § 6 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. MRG § 6 gültig von 01.01.2000 bis 30.09.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/1999

4. MRG § 6 gültig von 01.03.1991 bis 31.12.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 68/1991

Rechtssatz

Die auf § 6 Abs 2 MRG beruhende Anordnung, die Mietzinsreserven an den bestellten Verwalter herauszugeben, muss

nicht auf jenen Betrag beschränkt werden, der zur Durchführung der aufgetragenen Erhaltungsarbeiten

(voraussichtlich) erforderlich ist.Die auf Paragraph 6, Absatz 2, MRG beruhende Anordnung, die Mietzinsreserven an

den bestellten Verwalter herauszugeben, muss nicht auf jenen Betrag beschränkt werden, der zur Durchführung der

aufgetragenen Erhaltungsarbeiten (voraussichtlich) erforderlich ist.
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